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Gesetzliche Grundlagen des Kultur-
güterschutzes (KGS) in der Schweiz

Hans Schupbach
Sektion KGS: Information,
Internationales

Beschädigungen und Diebstähle von
Kulturgütern sind so alt wie die
Menschheit selber. Verschiedentlich
gab es im Laufe der Jahrhunderte Be-

strebungen von Staaten, Regeln zur
Erhaltung kultureller Objekte aufzu-
stellen. Aber erst die massiven Zer-

Störungen im Zweiten Weltkrieg, die
auch Kulturgüter betrafen, bewo-
gen die 1945 gegründete UNESCO

dazu, weltweit Schutzmassnahmen
zu fördern. Daraus entstand 1954
das «Haager Abkommen zum Schutz
von Kulturgütern bei bewaffneten
Konflikten»^, dem bis heute 101

Staaten beigetreten sind.

Das Haager Abkommen ist das erste

weltweit anerkannte internationale Instru-
ment, das ausschliesslich den Schutz von
Kulturgut bezweckt. Die Schweiz hat es

1962 ratifiziert und in der Folge ein eigenes

Kulturgüterschutzgesetz (KGSG, 1966p so-
wie eine dazugehörige Verordnung (KGSV,

1985)! geschaffen.

Schutzmassnahmen
in Friedenszeiten
Weil diese Grundlagen im Titel den

Nachsatz «... bei bewaffneten Konflikten»

tragen, wurde und wird der KGS in der

Schweiz leider oft nur mit dem Kriegsfall in

Verbindung gebracht. Dabei wird verges-
sen, dass die Signatarstaaten gemäss Prä-

ambel sowie Art. 3 der Haager Konvention

explizit «schon in Friedenszeiten die Siehe-

rung des Kulturguts» vorbereiten müs-

sen.

Neben kriegerischen und terroristi-
sehen Akten sind Kulturgüter nämlich auch

durch alltägliche Gefahren (Schimmel,
Diebstahl etc.) sowie Naturkatastrophen
gefährdet.

Gerade in der Schweiz werden wir heute

vermehrt mit Bränden, Wassereinbrüchen

oder aber Überschwemmungen, Erdrut-
sehen und Lawinen konfrontiert - hier sind

Sicherungsmassnahmen für Kulturgüter

viel dringender gefragt als bei einem allfäl-

ligen, zurzeit nicht wahrscheinlichen krie-

gerischen Ereignis.
Gesetz und Verordnung regeln denn

auch in erster Linie die zivilen Massnah-

men, die in der Schweiz zum Schutz kul-
tureller Objekte eingesetzt werden. Darun-

ter fallen etwa Sicherstellungsdokumen-
tationen, Mikroverfilmungen oder der

Bau von Kulturgüterschutzräumen (KGSG

Art. 10-15, 23-25/KGSV Art. 11-16,

25-31).
Damit diese Schutzmassnahmen wir-

kungsvoll umgesetzt werden können, ha-

ben das Eidg. Justiz- und Polizeideparte-

ment (1985) sowie das Bundesamt für Zi-

vilschutz (1986, 1995) zusätzlich präzisie-
rende Weisungen erlassen"*.

Wassereinbruch in

Archiven und Biblio-
theken kann zu gros-
sen Schäden führen.
Foto: G. Voser, Seftigen

Bestandteil einer
Sicherstellungsdoku
mentation. Fotogram
metrische Aufnahme
des Simson-Brunnensin
Solothurn.
Abb.: G. Schenker,
KGS Solothurn

Die Kirche Santa Maria
delle Grazie in Bellinzo-
na (Tl) wurde durch einen
Brand schwer beschädigt.
Foto: Consorzio PBC Bellinzona
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Internationale KGS-Tagung, 23.-25.9.2002 in Bern

Die internationale Tagung, die vom 23.-25.9.2002 in Bern unter dem Patronat der UNESCO statt-

findet, soll aufzeigen, welche Schutzmassnahmen insbesondere im zivilen Bereich für Kulturgüter
getroffen werden können.

Die Schweiz bietet eine Plattform, um die in Art. 5 des Zweiten Protokolls (1999) zur Haager

Konvention geforderten Massnahmen zu untersuchen und gegenseitige Erfahrungen mit Teilneh-

menden aus anderen Signatarstaaten der Haager Konvention an der Tagung zu diskutieren.

Congrès /nternat/ona/sur/a Protection des /biens cu/fure/s 23-25.9.2002 à Berne

te Congrès /nternat/ona/, gu/ aura //eu du 23 au 25 septembre 2002 à Berne, est p/acé sous /e baut

patronage de /'U/VfSCO. // a pour but de montrer gue//es mesures peuvent être pr/'ses pour /a Pro-

fect/ön des biens cu/ture/s, en part/cu/ier dans /e doma/ne c/V/7.

ta Su/sse propose a/ns/' une p/ate-forme pour étud/er /es mesures préconisées par /'art. 5 du

Deuxième Protoco/e add/'f/onne/ a /a Convent/'on de ta Haye (7999J et échanger des expériences

fa/tes dans ce doma/ne.

Querbezüge zu anderen
Bundesgesetzen
Grundlage für sämtliche Schutzbestre-

bungen in der Schweiz bildet Art. 78 (Na-

tur- und Heimatschutz) der neuen Bundes-

Verfassung (BV)', wonach Landschaften,

Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie

Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen

und, wo es das öffentliche Interesse gebie-

tet, ungeschmälert zu erhalten sind. Darauf

gründen sämtliche rechtlich verbindliche
Massnahmen im Natur- und Heimatschutz
sowie im Denkmalpflege- und Archäolo-

giebereich.
Das Kulturgüterschutzinventar hat - im

Gegensatz etwa zu den Inventaren gemäss

dem «Bundesgesetz über den Natur- und
Heimatschutz (NHG)">» - keine direkte

raumplanerische Wirkung. Es sagt bloss

aus, welche Objekte aus der Sicht der Kan-

tone schutzwürdig sind, kann aber bei-

spielsweise keinen Einfluss auf bauliche

Eingriffe nehmen (wie z.B. das NHG oder

die kantonalen Denkmalpflegegesetze).

Hingegen belegt es, an welche Objekte der

Bund finanzielle Beiträge für Sicherstel-

lungsdokumentationen oder Mikrofilme
leistet.

Für den Kulturgüterschutz hat zusätz-
lieh Art. 61 (Zivilschutz) der BV eine Be-

deutung, ebenso wie - zurzeit noch -Art. 3

und 4 des «Zivilschutzgesetzes»' und

Art. 12 der dazugehörigen Verordnung.

Diese Grundlage dürfte aber 2004 durch
das «Bundesgesetz über den Bevölkerungs-
schlitz und den Zivilschutz (BZG)»" abge-
löst werden, das momentan zur Behand-

lung in den eidgenössischen Räten bereit-
steht.

Weitere wichtige Querbezüge bestehen

für den KGS - insbesondere im Zusam-

menhang mit beweglichen Kulturgütern -
mit dem «Bundesgesetz über den interna-
tionalen Kulturgütertransfer (KGTG)'L Die

Botschaft zu diesem Gesetz wurde vom
Bundesrat zuhanden des Parlaments verab-
schiedet und dürfte im Herbst dieses Jahres

von den Räten behandelt werden. Es soll die

Vorschriften und Massnahmen umsetzen,
welche die UNESCO-Konvention 1970

zum Verbot und zur Verhütung der rechts-

widrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereig-

nung von Kulturgut vorsieht.

Neben den internationalen und natio-
nalen Rechtsgrundlagen sind natürlich je-
weils die kantonalen Rechtserlasse zu be-

rücksichtigen.

Zweites Protokoll
zum Haager Abkommen
Unter dem Einfluss der kriegerischen

Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien
rückte der Kulturgüterschutz vor ein paar
Jahren wieder stärker ins öffentliche Be-

wusstsein, und er hat mittlerweile sogar ei-

ne brennende Aktualität erlangt (Afghanis-
tan, Israel). Es hat sich dabei gezeigt, dass in
einem Krieg des öftern bewusst Kulturgü-

Arb/c/o 6 2 002

Kriegsschä-
den an Kultur-
gütern in
Dubrovnik.
Foto: KGS, Bern

Das Kulturgütertransfer- von St-Maurice ist davon
gesetz beschäftigt sich mit selbstverständlich nicht be-
der Ein- und Ausfuhr von be- troffen, sondern steht nur
weglichen Kulturgütern. als Beispiel für mögliche ähn-
Diese Reiterstatue aus dem liehe Objekte,
reichhaltigen Kirchenschatz Foto:zvg.



Oft sind bewegliche Kultur-
guter nur behelfsmässig in
irgendeinem Keller unterge-
bracht und werden so bei einem
allfälligen Brand oder Wasser-
schaden zerstört.
Foto:zvg.

Internet-Inhalte zum Kulturgüterschutz können über die

offizielle Website des Bundesamtes für Zivilschutz gefun-
den werden: www.z/V/'/scbutz.ch (Navigation: Kultur-

güterschutz) oder über die speziell für die Internationale

Tagung vom September 2002 (vgl. Kasten S. 9) eröffnete
Site: www.ku/turgueterscbufz.cb

ter zerstört werden, um eine andere Volks-

gruppe ihrer kulturellen Identität zu be-

rauben, um das Volk so zu demütigen und
es zu demoralisieren.

Diese Ereignisse trugen dazu bei, dass im
März 1999 anlässlich einer diplomatischen
Konferenz in Den Haag - einberufen vom
Generaldirektor der UNESCO sowie von
der niederländischen Regierung - ein Zwei-
tes Protokoll zum Haager Abkommen ver-
abschiedet wurde. Darin wird unter ande-

rem ein «verstärkter» Schutz für Kulturgüter
eingeführt; die strafrechtliche Verfolgung
von Personen, die Kulturgüter bewusst zer-

stören, soll möglich werden, die internatio-
nale Zusammenarbeit sowie der gegenseiti-

ge Informationsaustausch sollen gefördert
und ein Komitee, das für Koordination und

Beratung zuständig ist, soll gewählt werden.

Zudem werden auch explizit zivile Schutz-

massnahmen in Friedenszeiten gefordert.

Dieser Punkt wird in Art. 5 folgender-
massen formuliert:

«Die nach Artikel 3 der Konvention in

Friedenszeiten getroffenen Vorbereitungs-
massnahmen zur Sicherung des Kulturguts

umfassen gegebenenfalls die Ersteh

lung von Verzeichnissen, die Planung von
Notfallmassnahmen zum Schutz gegen
Feuer oder Gebäudeeinsturz, die Vorberei-

tung der Verlagerung von beweglichem

Kulturgut oder die Bereitstellung von ange-
messenem Schutz dieses Gutes an Ort und
Stelle und die Bezeichnung von für die Si-

cherung des Kulturguts zuständigen Be-

hörden.»
Da in der Schweiz viele dieser Massnah-

men bereits umgesetzt werden, bietet sich

hier eine Plattform, um diesen Art. 5 im
Rahmen einer internationalen KGS-Ta-

gung zu diskutieren, die im September
2002 in Bern stattfindet (vgl. Kasten S. 9).

Anzeige
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Ein Studium geschaffen für die Zukunft

Ivo Macek kennt die Frage: <Wo studierst du? In

Chur? Ja, kann man denn da auch studieren?» Ivo
kann. Seit 2 Jahren ist er an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) in Chur. Sein
Studium Information und Dokumentation»ist in
der deutschsprachigen Schweiz einmalig und wird
— auf Grund der grossen Nachfrage - ab Herbst
nun auch berufsbegleitend in Zürich angeboten.

Wissen für die Informationsgesellschaft
Die Studierenden lernen das Recherchieren, das Erschliessen von
Dokumentationen, das Strukturieren aller Medienarten und das
Modellieren eines Informationssystems. Sie werden aber auch in

Informationsmarketing und Wissensmanagement ausgebildet. Es ist
schwer, die Inhalte dieses neuen Studiums auf den Punkt zu bringen.
Ivo meint: <Wir lernen die Logistik der Informationen, also wie ge-
wünschte Informationen richtig aufbereitet in die diversen Kanäe zu
leiten sind, damit sie von einem Nutzer abgerufen werden können.».

Pia Wittmann suchte nach einer Alternative zur Uni-
versität und entschied sich darum für eine Ausbildung
an einer Fachhochschule. Beim Surfen durch die
Angebote im Internet entdeckte sie den Studiengang
(Information und Dokumentation» und wusste sofort:
«Das ist es!»Sie hat diese Entscheidung bis heute
nicht bereut. (Ich finde es toll. Der Stundenplan ist
sehr vielseitig mit interessanten Fächern aus ver-

schiedenen Bereichen». Auch für Ivo ist das breite Angebot im Stu-
dium das Richtige. «Ich bin mir sicher, dass in Zukunft nicht mehr
der Spezialist, sondern der Generalist gefragt ist. Wir erhalten einen
üppigen Rucksack mit auf den Berufsweg.»

NEU in Zürich] Ringstrasse, 7000 Chur
Tel, +41 081 286 24 24

hochschule@Tli-htwchur.ch

www.fh-htwchur.ch
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Um kulturelle Institutionen und andere fachli-

che Ansprechpartner im Umfeld des Kulturgü-
terschutzes (KGS) gezielter informieren zu

können, gibt das Bundesamt für Zivilschutz mit

dem «KGS Forum» eine eigene Zeitschrift he-

raus. Die erste Nummer (Dez. 2001) ist dem

Schwerpunktthema «Katastrophenplan für Ar-

chive, Museen, Bibliotheken» gewidmet.
Anhand verschiedener Fallbeispiele auf

Stufe Bund, Kantone und Gemeinden wurde

die Notwendigkeit eines Katastrophenplans

aufgezeigt. Als Starthilfe zur Erarbeitung ei-

nes solchen Instruments liegt dem Heft ein

Leitfaden mit Musterlösungen und Checklisten

bei, der von jeder Institution den eigenen Be-

dürfnissen angepasst werden kann.

Vorhandene Grundlagen nutzen
All diese Ausführungen zeigen, dass in

der Schweiz relativ gute Voraussetzungen
zum Schutz von Kulturgütern vorhanden
sind - sie müssen aber noch besser genutzt
und konsequenter umgesetzt werden. Die
Ratifikation des Zweiten Protokolls zum

L'Office fédéra/ de /a Protect/on c/V/'/e éd/'fe

une nouve//e revue afin de pouvo/'r m/eux c/-

Wer /'/nformat/on dest/née aux /nsf/tuf/ons
cu/fure//es ef autres /nter/ocufeurs spéc/a//'sfes

du monde de /a Protection des biens cu/ture/s

("PSCJ. Le premier numéro du «PßC Forum»

(Dec. 2007) est dédie au tbéme «P/an d'urgen-
ce pour des archives, musées, bib/iofbèques».

La nécessité des «p/ans d'urgence» y est dé-

montrée sur /a base de divers exemp/es de cas

aux écbe/ons fédéra/, canfona/ et communa/.

Afin de fac///ter /es premiers pas en vue d'é/a-

borer un te/ instrument, /es responsab/es ont
yo/nf à /a revue un aide-mémoire proposant
des modé/es de so/ut/on et des //stes de contrô-
/e que chaque institution peut adapter à sa

guise en fonction de ses besoins.

Haager Abkommen könnte hierbei einen
weiteren wichtigen Meilenstein darstellen.

£-MazZ: fians.scfiHepfcacfiläfes.ac/min.c/i

Anmerkungen
Die erwähnten Gesetze sind im Internet un-

ter folgenden Links zu finden:

1. Haager Abkommen: /i/fp.vywww.admm.c/i/
c/i/d/5r/c0_520_3. b fm/

2. Bundesgesetz über den Schutz der Kultur-
güter bei bewaffneten Konflikten vom 6. Ok-
tober 1966 (Kulturgüterschutzgesetz, KGSG):

fiffp:/Avww.admm.c/i/c/!/y/5r/c520_3./i/m/
3. Verordnung vom 17. Oktober 1984 über

den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Kon-
flikten (Kulturgüterschutzverordnung, KGSV):
/jtfp;/Anw.admm.c/t/c/!/cZ/sr/c520_3i./!fm/

4. Die genannten Weisungen können bei der
Sektion KGS, Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern,
kostenlos bezogen werden.

5. Bundesverfassung der Schweizerischen

Eidgenossenschaft vom 18. April 1999: http://
www. adm/n. c/i/c/i/d/sr/ci 0J. htm/

6. Bundesgesetz über den Natur- und Hei-
matschutz (NHG) vom 1. Juli 1966: hffp://
www. flc/m/ii. c/i/c/i/d/sr/45i//ndex h fm/

7. Bundesgesetz vom 17. Juni 1994 über den

Zivilschutz (Zivilschutzgesetz, ZSG): Ttt/p;//
www. ndmi«. c/i/ch/c//5r/c520_L .htm/

8. Informationen zum Leitbild und zum neu-
en Gesetz: htfp:/Avww.bevoeZfenmgssc/iirtz.com/
d/index/ifm/

9. Informationen zum Kulturgütertransfer-
gesetz: /iftp.'//www./:tilttir-sc/iweiz.flc/mi«.c/i/
arkgf/kgf/
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